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Medienmitteilung 
 
 

Keine Einschränkung der Flexibilität von  
Verhinderungspflege durch die Pflegereform 2021! 
 

Düsseldorf, 8. Dezember 2020 – Mit Schreiben vom heutigen Tag haben die 

Fachverbände für Menschen mit Behinderung Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn dazu aufgefordert, aus den Ansprüchen auf Kurzzeit- und Verhin-

derungspflege ein Gesamtjahresbudget zu bilden, dass voll flexibel ist und zu 

100 Prozent für die stundenweise Inanspruchnahme von Ersatzpflege in An-

spruch genommen werden darf. 
 

Hintergrund ist das Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums zur 

Pflegereform 2021 vom 4. November 2020. Darin heißt es, dass ein Teil der 

Verhinderungspflege künftig einer längeren Verhinderung der Pflegeperson 

vorbehalten bleibt. Für die stundenweise Inanspruchnahme der Verhinde-

rungspflege sollen dagegen ab dem 1. Juli 2022 nur noch maximal 40 Prozent 

des Gesamtjahresbetrags zur Verfügung stehen. 
 

Diesen Plänen zur Einschränkung der derzeitigen Flexibilität von Verhinde-

rungspflege treten die Fachverbände entschieden entgegen. Gerade die Mög-

lichkeit, Verhinderungspflege stundenweise in Anspruch zu nehmen, ist für 

Familien mit behinderten Kindern von besonderer Bedeutung, da hierdurch 

kurzfristige Auszeiten von der Pflege im nicht immer planbaren Pflege- und 

Familienalltag realisiert werden können. Für viele Familien ist die stundenwei-

se Inanspruchnahme auch die einzige Möglichkeit, Verhinderungspflege gel-

tend zu machen, da insbesondere für Kinder mit hohem Unterstützungsbedarf 

nicht genügend geeignete Ersatzpflegeangebote für längere Zeiträume zur 

Verfügung stehen.  
 

Mit demselben Schreiben fordern die Fachverbände den Minister außerdem 

dazu auf, sicherzustellen, dass nicht verbrauchte Beträge der Verhinderungs-

pflege aus dem Jahr 2020 auf das Jahr 2021 übertragen werden können. Auf-

grund der Corona-Pandemie sind im laufenden Jahr 2020 viele Ersatzpflegean-

gebote aus Gründen des Infektionsschutzes und wegen angeordneter Kontakt-

beschränkungen entfallen. Zahlreiche Familien konnten deshalb ihren diesjäh-

rigen Betrag für Verhinderungspflege in Höhe von bis zu 2.418 Euro nicht oder 

nicht vollständig nutzen. Mangels Übertragbarkeit würden die nicht in An-

spruch genommenen Beträge Ende des Jahres verfallen. Eltern behinderter 
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Kinder, die durch die Corona-Pandemie ohnehin schon hochgradig belastet sind, sind über 

den drohenden Verlust ihrer Ansprüche empört. 

 

Zum Hintergrund: 

 

Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI wird gewährt, wenn eine Pflegeperson wegen Krank-

heit, Urlaub oder aus sonstigen Gründen an der Pflege gehindert ist. Für die Verhinderungs-

pflege steht ein jährlicher Betrag von 1.612 Euro zur Verfügung, der um bis zu 806 Euro aus 

Mitteln der Kurzzeitpflege aufgestockt werden kann. Anders als die Kurzzeitpflege, die nur in 

bestimmten stationären Einrichtungen in Anspruch genommen werden darf, ist die Verhin-

derungspflege sehr flexibel einsetzbar. So kann sie beispielsweise durch nicht erwerbsmäßig 

pflegende Personen, wie Angehörige oder Nachbarn oder Familienunterstützende Dienste, 

erbracht werden. Sie kann mehrere Wochen am Stück, aber auch tage- oder stundenweise in 

Anspruch genommen werden. Aufgrund ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeiten ist die Verhinde-

rungspflege die wichtigste Entlastungsleistung in der Pflegeversicherung für Familien mit 

behinderten Kindern.  

 

 

Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren ca. 90 Prozent der 

Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder mehrfa-

cher Behinderung in Deutschland. Ethisches Fundament der Zusammenarbeit ist das gemein-

same Bekenntnis zur Menschenwürde sowie zum Recht auf Selbstbestimmung und gleichbe-

rechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft. Weitere 

Informationen unter: www.diefachverbaende.de  

http://www.diefachverbaende.de/

